
Kurvensicherheit an ihn größere Anforderungen als 
an einen Pkw-Fahrer. Sein Grenzwert wird deshalb 
vergleichsweise prinzipiell niedriger liegen. Neben der 
Fahrzeugart spielen aber auch unterschiedliche Licht- 
und Sichtverhältnisse ebenso wie die allgemeinen 
Straßenverhältnisse eine bedeutende Rolle. Der abso
lute Grenzwert von 1,5 %o wird durch jeden einzelnen 
dieser Faktoren eine mehr oder weniger erhebliche 
Verminderung erfahren. Summieren sich alle die 
Leistungskapazität eines Kraftfahrers ausschöpfen
den Faktoren, so kann ohne weiteres dieser Grenzwert 
z. B. im Einzelfall schon bei 0,3 %0 liegen. Wo sich ab
nehmende Fahrtüchtigkeit infolge Alkoholgenusses und 
zunehmende Anforderungen, die der Verkehr stellt, 
kreuzen, da liegt die aktuelle individuelle Grenz
schwelle! Das bedeutet, daß unter Umständen schon ein 
Glas Bier bei Zusammentreffen ungünstiger Faktoren 
zu einer erheblich verminderten Fahrtüchtigkeit führen 
kann. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind 
klar. Es kann bei uns in der DDR nicht darum gehen, 
einen niedrigeren Grenzwert zu postulieren, sondern 
nur darum, dem Kraftfahrer absolut und kompromiß
los jeglichen Alkoholgenuß zu verbieten. Ja, es muß 
ihm klar sein, daß er, je nach den Umständen, auch 
mehrere Stunden vor Antritt einer Fahrt keinen Alko
hol trinken darf. Dies muß das Ziel unserer Erziehung 
sein! § 5 der Straßenverkehrsordnung besagt, daß ein 
Kraftfahrer bei Antritt und während der Fahrt nicht 
unter Einwirkung von Alkohol oder Rauschgiften 
stehen darf. Einwirkung ist — worauf mehrere Kom
mentare hinweisen — nicht mit Auswirkung gleichzu
setzen. Eine Einwirkung liegt vor, wenn auch nur eine 
geringe Menge Alkohol getrunken wurde; auf die Aus
wirkungen kommt es dabei primär gar nicht an!
Es kann selbstverständlich nicht dem einzelnen über
lassen werden, zu entscheiden, ob die genossene Menge 
Alkohol sich bereits auf die Sicherheit im Straßen
verkehr auswirken könnte. Es ist deshalb ein Zeichen 
völliger Sachunkenntnis hinsichtlich der allgemein 
bekannten biologischen Alkoholwirkung und einer 
Angst vor der Alkohol erzeugenden und vertreibenden 
Industrie, wenn der westdeutsche Justizminister 
Stammberger anläßlich einer Debatte wegen des neuen 
Alkoholgrenzwerts von 0,8 %<> meinte: ,.Der Kraftfahrer 
muß lernen, wieviel er trinken darf, ohne im Straßen
verkehr eine Gefährdung darzustellen!“
Bedenkt man, daß bei der heutigen Verkehrssituation 
nur eine optimale Verkehrstüchtigkeit den Verkehrs
teilnehmer nicht gefährdet, so ist es verständlich, daß 
es, ärztlich gesehen, keinen Grenzwert im juristischen 
Sinne geben kann. Daß dies auch biologisch gesehen 
unmöglich- ist, wird einleuchtend, wenn man überlegt, 
daß bei der derzeitigen Rechtsprechung in West
deutschland bei 1,5 % — mit Recht! — eine Fahrun
tüchtigkeit angenommen wird, bei 1,49 %o dagegen 
diese nicht mehr als gegeben unterstellt werden kann. 
In Wirklichkeit handelt es sich doch um fließende Über
gänge, so wie beim Eintreten der Dunkelheit am 
Abend; nur juristisch kann eine so scharfe Zäsur postu
liert werden!
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, einige Sätze 
aus der Entscheidung unseres Obersten Gerichts vom
4. März 1960 - 3 Ust V 1/59 - (NJ 1960 S. 284) anzu
führen: „Die Auffassung, daß eine erhebliche Beein
trächtigung der Fahrtüchtigkeit erst bei einem Alkohol
spiegel von 1,5 %o und darüber gegeben ist, beruht auf 
einer schematischen Anwendung der von der medi
zinischen Wissenschaft auf der Grundlage von Blut
alkoholbestimmungen gegebenen Einschätzung der 
Alkoholbeeinflussungsgrade. Es handelt sich dabei um 
allgemeine Erfahrungswerte, deren Grenzen im Rahmen 
der jeweiligen Staffelungen der Alkoholkonzentrationen 
flüssig sind. Bei der Beurteilung des konkreten Falles

müssen sie unter dem Gesichtspunkt der individuellen 
physischen und psychischen Besonderheiten des jeweili
gen Täters zur Zeit der Alkoholaufnahme betrachtet 
werden ... Die Blutälkoholbestimmung ist ein wichtiges 
Beweismittel... Sie ist jedoch nicht das alleinige und 
ausschließliche Beweismitel.“ Diese Stellungnahme des 
Obersten Gerichts entspricht den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.

Schlußfolgerungen

Auch bei Alkoholdelikten im Straßenverkehr müssen 
alle Umstände in ihrer Gesamtheit bei der Einschätzung 
der Gesellschaftsgefährlichkeit Berücksichtigung finden. 
Die Beobachtung und Einschätzung aller konkreten 
Umstände ist erforderlich, wobei der Blutalkoholwert 
zwar ein außerordentlich gewichtiges, aber doch nicht 
das alleinige und ausschließliche Beweismittel darstellt. 
Ein kritikloses Gleichsetzen von Blutalkoholgehalt und 
Maß der Leistungsminderung stellt dabei eine Verein
fachung dar, die dem wissenschaftlichen Tatbestand 
nur bedingt gerecht wird. Die Alkoholtoleranz kann bei 
den einzelnen Menschen und auch bei demselben 
Menschen erhebliche Schwankungen aufweisen. Die 
körperliche und geistige Konstitution, die jeweiligen 
äußeren und inneren Umstände und noch andere, oft 
unabwägbare Momente können zu einer Veränderung 
dieser Toleranzschwelle führen bzw. diese bedingen. 
Neben diesen äußeren und inneren Umständen bedarf 
es bei der Gesamtbeurteilung einer Würdigung der 
Gesamtpersönlichkeit; erst dann ist eine umfassende 
Beurteilung des jeweiligen Falles sichergestellt und die 
Gefahr eines gefährlichen Schematismus gebannt. Es 
ist aber anzuerkennen, daß der menschlichen Leistungs
fähigkeit unter Alkohol eine gewisse Grenze gesetzt ist 
und es unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, 
charakterlicher Struktur, der jeweiligen physischen 
und psychischen Ausgangslage und Reaktionslage 
letztlich auch eine allgemeingültige Grenze dieser 
Leistungsfähigkeit unter Alkohol gibt.
Steht eine mögliche alkoholbedingte, erheblich beein
trächtigte Fahrtüchtigkeit zur Diskussion so sollte 
neben anderem folgendes Berücksichtigung finden: 
Deutet die Fahrweise auf eine alkoholische Beeinflus
sung hin? Wurde u. a. im Hinblick auf die Verkehrs
situation zu schnell gefahren, wie war das Verhalten 
beim Überholungsvorgang, zeigten sich Anzeichen für 
ein verändertes Raum- und Tiefensehen, wie war die 
Art des Befahrens von Kurven, wurde die unterschied
liche Straßenlage berücksichtigt, wurde die vorgeschrie
bene Fahrbahn eingehalten? usw.
Ereignete sich ein Unfall, so soll nicht prinzipiell — 
auch bei nachgewiesener Fahruntüchtigkeit — die 
Schuld am Unfall dem Verkehrsuntüchtigen gegeben 
werden, wie dies leider noch manchmal ohne ernste 
Überprüfung des Falles geschieht. Die Gründe des 
Unfalls sind genau zu analysieren, und es sind alte 
Hinweise zu beachten, die auf eine alkoholbedingte 
Veränderung des Reaktionsverhaltens beim Unfall
geschehen hindeuten.
Die Ergebnisse der Zeugenaussagen und des Beschul
digten sind eingehend zu analysieren. Die ärztlich fest
gestellten Symptome sind genügend und kritisch zu 
berücksichtigen.
Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung ist zu ver
werten. Dazu einige weitere Bemerkungen: 
Selbstverständlich ist nur der Blutalkoholgehalt zum 
Zeitpunkt der Tat von Bedeutung; das bedeutet, daß in 
den meisten Fällen eine Rückrechnuns auf die Tatzeit 
notwendig ist. Aus meiner langjährigen Erfahrung 
heraus muß ich leider feststellen, daß dabei manchmal 
entscheidende Fehler gemacht werden. Ich halte es des
halb für unbedingt notwendig, in allen irgendwie un-
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